
Schützengilde Sindelfingen anno 1578 e.V.
Mitglied in den Verbänden:
Deutscher Schützenbund (DSB)
Württembergischer Schützenverband 1850 e.V. (WSV)
Bund Deutscher Sportschützen e.V. (BDS)
Großkaliber Schützenverband Baden-Württemberg e. V. (GSVBW)

Hygienevorschriften:

Das Tragen von Mund / Nase Masken zum Betreten und Verlassen 
des Schießstandes ist Pflicht.

Das Tragen der Schutzmasken in den Schießpausen ist Pflicht.

Das Einhalten der einschlägigen Hygiene- und Abstandsregelungen 
(1,5m bis 2,0m) ist Pflicht.

Hierbei ist das regelmäßige Händewaschen und die Nutzung der 
Desinfektionsspender Pflicht.

Ein gemütliches, gemeinsames Zusammensitzen im Gebäude und auf
dem gesamten Gelände der SGI ist nicht zulässig. Hierzu gehören 
auch die gesamten Parkplatzflächen.

Das Gebäude darf nur diejenige Person betreten, die eine gebuchte, 
bestätigte Schießzeit hat und als nächstes an der Reihe ist.

Nach Beendigung des Schießtrainings muss der Stand unverzüglich 
geräumt und das Gebäude verlassen werden. Erst dann darf eine 
weiteres SGI Mitglied das Gebäude betreten.

Der Leitwegbeschilderung und der Hinweisbeschilderung ist Folge zu
Leisten.

Wir bitten Sie alle, gemeinschaftlich an der Umsetzung der Vorgaben 
mitzuwirken, diese einzuhalten, zu beachten und in jedem Fall den 
Anweisungen des Standpersonals Folge zu leisten, damit diese 
beschränkten Schießzeiten von allen Mitgliedern effektiv genutzt 
werden können.

Wir möchten im besonderen Maße darauf hinweisen, dass bei 
Verstößen und Zuwiderhandlungen der Vorgaben Personen, die sich 
nicht daran halten, mit sofortiger Wirkung vom Schießbetrieb 
ausgeschlossen werden und im Zuge der schrittweisen Öffnung 
keine Schießzeiten mehr erhalten.


